
 

Schiessplan 2012  

3. Bessersteinschiessen 
der Schützengesellschaft Villigen 

 

 

 

 

 

Schiesszeiten 

Freitag,  10. August  16.30 -  20.30 Uhr  

Samstag,  11. August 08.00 -  12.00 Uhr 13.15 -  18.00 Uhr  

Samstag,  18. August 08.00 -  12.00 Uhr 13.15 -  18.00 Uhr  

Sonntag,  19. August 08.00 -  11.30 Uhr   

 

 

Korrespondenzadresse:  Schützengesellschaft Villigen  

Bernhard Graf  Tel. 079 784 44 61 

Postfach 47 

5234 Villigen 

E-Mail: bessersteinschiessen@sg-villigen.ch 

Webseite www.sg-villigen.ch 

Schiessanlage:  Villigen AG - Dorfausgang Villigen, Richtung Böttstein,  

Koordinaten 47.5332,8.2171 

6 Scheiben SIUS ASCOR 9002 

 

Gleichzeitig in der Region: Bezirksverbandsschiessen (Lenzburg) in Holderbank 

 
 

Herzlich willkommen am 3. Bessersteinschiessen in Villigen. 

Die Schützengesellschaft Villigen dankt Ihnen für Ihren Besuch 
 und wünscht Ihnen „Guet Schuss“. 



 

Gasthof Schlossberg Villigen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hauptstrasse 32 
5234 Villigen 
 
056 284 11 78 
 
www.gasthof-schlossberg.ch 

 
 
 

 

 

 



Allgemeine Bestimmungen 

Vorschriften:  Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schiessen (RSpS) des SSV sowie 

sämtlichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmit-

telverzeichnissen von SSV, USS, SAT und AGSV. Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiess-

plan nicht explizit aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur Verfügung. Diese 

sind vom Organisator jederzeit anzuwenden. 

Alterskategorien: Jugendliche (JJ) 10 - 16 Jahre 2002 – 1996 

Junioren (J) 17 - 20 Jahre 1995 – 1992 

Elite (E) offene Altersstufe  

Senioren (S) 46 - 59 Jahre 1966 – 1953 

Veteranen (V) 60 - 69 Jahre 1952 – 1943 

Seniorveteranen (SV) ab 70 Jahre 1942 und älter 

Teilnahmeberechtigung:  Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die Mitglied der 

teilnehmenden Vereine sind. Jedes Wettkampfprogramm darf vom demselben Teilnehmenden nur 

einmal geschossen werden. 

Munition:  Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet werden. Die Hülsen 

bleiben dessen Eigentum. 

Sportgerätekontrolle:  Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 

Schiessanlage zu bringen. Eine Eingangskontrolle überprüft das Einhalten der Sicherheitsregeln 

gemäss RSpS Art. 1 TR. Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine Entladekontrolle 

durchzuführen. 

Absenden:  Es findet kein Absenden statt. Die Ranglisten werden innert vier Wochen nach dem 

letzten Schiesstag den Vereinen zugestellt und im Internet veröffentlicht. 

Haftung:  Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und Gegenstände. 

Versicherung:  Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die Versi-

cherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere Ansprüche. 

Beschwerderecht:  Allfällige Beschwerden diesen Anlass betreffend werden vom Organisator 

sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekursrecht an die Disziplinarkommission 

des SSV (Reg-Nr. 1.31.00 vom 28.08.2001). 

Stichreihenfolge:  Es wird nach festgelegter Stichreihenfolge geschossen: 1. Probeschüsse, 2. Ver-

einswettkampf und 3. Auszahlungsstich (fakultativ). Die Stiche sind ohne Unterbruch zu schiessen. 

Besonderes:  Auf dieser Schiessanlage kann nur liegend geschossen werden. Teilnehmer mit der 

Freien Waffe müssen deshalb zwingend der Alterskategorie Seniorveteranen (SV) angehören. 

Rangeure:  werden auf dem Schiessplatz zugewiesen.  

Anmeldungen:  unter Verwendung der Anmeldekarte für „Jung+Alt“ an die Korrespondenzadresse 

oder direkt auf dem Schiessplatz. Ein Einzahlungsschein ist unbedingt beizulegen oder mitzubrin-

gen. 

Kontakt:  Telefon Schiessanlage während den Schiesszeiten 079 / 784 44 61 oder 079 / 677 73 55 

Schützengesellschaft Villigen Villigen, 06. Mai 2012 

der Präsident:     Rolf Müller der OK-Präsident:      Bernhard Graf 

Schiessplan geprüft und genehmigt: Beinwil am See,  18.05.2012 

Aargauer Schiesssportverband AGSV 

BL Freie Schiessen 300 m sig.  Jürg Weber 

 



Vereinswettkampf 

(Resultat zählt NICHT für die Vereinskonkurrenz SSV und die Kategorien-Einteilung SSV) 

Sportgeräte alle Gewehre 

Trefferfeld Scheibe A10 

Wettkampfprogramm 2 Schüsse Probe  

4 Schüsse Einzel,  2x 3 Schüsse Einzel ohne Zeitbeschränkung, am 

Schluss gezeigt 

Stellungen Standardgewehr und Karabiner liegend frei, Sturmgewehre ab Zwei-

beinstütze, Veteranen und Seniorveteranen mit dem Karabiner lie-

gend aufgelegt, Seniorveteranen mit dem Freigewehr liegend frei 

Teilnahmegebühr Einzel Fr.  22.00  [inkl. Munition und Gebühren]  

Fr.  15.00  für Junioren und Jugendliche 

Teilnahmegebühr Verein keine 

Auszeichnungslimite   Alter E / S Alter J / V Alter JJ / SV 

 Kat. A 89 Punkte 87 Punkte 86 Punkte 

 Kat. B 81 Punkte 79 Punkte 78 Punkte 

 Kat. D 84 Punkte 82 Punkte  81 Punkte 

Auszeichnungen 500 g Bienenhonig im von Wert von Fr.  12.00 oder eine Kranzkarte 

des AGSV im Wert von Fr.  10.00 oder Fr.  12.00 für die Anzahl Punkte 

über der Auszeichnungslimite gemäss folgender Aufstellung: 

  Kranzkarte  à Fr. 10.00 Kranzkarte à Fr. 12.00 

 Kat. A 0 bis 6 Punkte 7 und mehr Punkte 

 Kat. B 0 bis 7 Punkte 8 und mehr Punkte 

 Kat. D 0 bis 8 Punkte 9 und mehr Punkte 

Teilnahmeberechtigung Mitglieder der teilnehmenden Vereine sind verpflichtet, den Stich 

Vereinswettkampf zu schiessen. Alle Vereine, die einem KSV des SSV 

angehören sind zum Wettkampf zugelassen. Mehrfachmitglieder sind 

als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberechtigt, sofern ihr Stammverein 

nicht am Wettkampf teilnimmt. Lizenzierte Vereinsmitglieder können 

nur als Einzelschütze teilnehmen, wenn ihr Stammverein oder die 

Vereine, bei welchen sie als Aktiv-B-Mitglied erfasst sind, nicht am 

Wettkampf teilnehmen. 

Der durchführende Verein darf am Vereinswettkampf teilnehmen. 

Alle Streitfälle über die Zulassung oder Disqualifikation von Vereinen 

und Teilnehmenden entscheidet auf Antrag des Organisators der Vor-

stand des AGSV mit Rekursmöglichkeit an den SSV. 

Vereinswettkampf Der Vereinswettkampf wird in 4 Grössenklassen ausgetragen. 

Pflichtresultate Grössenklasse Teilnehmende Pflichtresultate 

Grössenklasse 1 12 und mehr 12 Pflichtresultate 

Grössenklasse 2 09 – 11 09 Pflichtresultate 

Grössenklasse 3 06 – 08 06 Pflichtresultate 

Grössenklasse 4 bis 05 05 Pflichtresultate 

Nichtpflichtresultate Die die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate werden als 

Nichtpflichtresultate bezeichnet. 



Berechnung der Resultate Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Einzelresulta-

te des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welchem Sport-

gerät sie erzielt wurden. 

Das Vereinsresultat berechnet sich wie folgt: 

 Durchschnitt der besten Pflichtresultate plus 2 Prozent vom 

 Durchschnitt der  Nichtpflichtresultate Die Berechnung erfolgt 

 auf drei Dezimalstellen, danach wird abgerundet. 

Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend 

die besseren Einzelresultate. 

Rangierung Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung 

der Vereinsresultate erreichen, werden rangiert.  

Vereinsgaben Eventuelle Differenzbeträge aus den Barauszahlungsstichen (Auszah-

lungs- und Mouchenstich) werden den 5 Vereinen mit den höchsten 

Vereinsresultaten unabhängig von der Grössenklasse ausbezahlt. 

Besondere Bestimmungen Die während dem Anlass nicht bezogenen Einzel-Auszeichnungen 

verfallen zu Gunsten des Organisators.  

 

 

Mouchenstich (fakultativ) 

Sportgeräte alle Gewehre 

Teilnahmegebühr Fr.  5.00  [Doppelgeld Fr. 5.00] 

Wertung Im zweiten und letzen Seriefeuer des Vereinswettkampfes (3 letzte 

Schüsse) wird der beste Tiefschuss, ausgewiesen auf dem Standblatt  

in 100er Wertung, gemäss nachfolgender Aufstellung ausgezeichnet. 

Sofortige Barauszahlung Bester Tiefschuss alle Alterskategorien ( JJ, J, E, S, V, SV) 

 100er  Barauszahlung Fr. 20.00 

 99er oder 98er  Barauszahlung Fr. 15.00 

 97er oder 96er  Barauszahlung Fr. 10.00 

Nachzahlungen  Erreicht die sofortige Barauszahlung: 

• weniger als 50 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte 

Differenzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Pro-

zent zur Verlängerung des Gabensatzes nachbezahlt; 

• 50 bis 60 Prozent der Doppeleinnahmen, wird der gesamte Diffe-

renzbetrag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60 Prozent 

dem Vereinswettkampf zugewiesen. 

Besondere Bestimmungen  Die während dem Anlass nicht bezogenen Auszahlungen verfallen zu 

Gunsten des Organisators.   



Auszahlungsstich (fakultativ) 

Sportgeräte alle Gewehre 

Trefferfeld A100 

Wettkampfprogramm 4 Schuss Einzelfeuer 

Stellungen Standardgewehr und Karabiner liegend frei, Sturmgewehre ab Zwei-

beinstütze, Veteranen und Seniorveteranen mit dem Karabiner lie-

gend aufgelegt, Seniorveteranen mit dem Freigewehr liegend frei 

Einzelteilnahmegebühr   Fr.  13.00  
[Doppelgeld Fr. 11.40;   Munition Fr. 1.40;   Umweltabgaben  Fr. 0.20] 

Teilnahme nur für Schützen, die den Vereinswettkampf schiessen; Teilnahmebe-

rechtigung gemäss Definition „Vereinswettkampf“ 

Sofortige Barauszahlung Resultat in Punkten Kategorie A Kategorie B Kategorie D 

 391 - 400 Fr.   100.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00 

 381 - 390 Fr. 40.00 Fr. 50.00 Fr. 45.00 

 371 - 380 Fr. 25.00 Fr. 35.00 Fr. 30.00 

 361 - 370 Fr. 14.00 Fr. 22.00 Fr. 18.00 

 351 - 360 Fr. 8.00 Fr. 16.00 Fr. 12.00 

 341 - 350 Fr. 4.00 Fr. 10.00 Fr. 8.00 

 331 - 340 Fr. 2.00 Fr. 6.00 Fr. 4.00 

Nachzahlungen  Erreicht die sofortige Barauszahlung: 

• weniger als 50% der Doppelgelder, wird der gesamte Differenzbe-

trag bis zum Erreichen der Gabenquote von 60% zur Verlängerung 

des Gabensatzes nachbezahlt; 

• 50 - 60% der Doppelgelder, wird der gesamte Differenzbetrag bis 

zum Erreichen der Gabenquote von 60% dem Vereinswettkampf 

zugewiesen. 

Besondere Bestimmungen Die während dem Anlass nicht bezogenen Auszahlungen verfallen zu 

Gunsten des Organisators. 

 

 

 



Gruppenwettkampf „Jung & Alt” 

Zweck   Dieser Wettkampf wird vom AGSV unterstützt. Er bezweckt die För-

derung des Schiesssportes bei jungen Vereinsmitgliedern. Gleichzeitig 

soll die Zusammenarbeit der Generationen verbessert werden und 

die Verantwortung der älteren Schützen gegenüber den Jungschützen 

gefördert werden.  

Gruppenbildung  Eine Gruppe besteht aus fünf lizenzierten Teilnehmenden des glei-

chen Vereins, wovon deren 3 nicht älter und zwei älter als 25 Jahre 

sein müssen. 

Wettkampfprogramm Es zählt das Programm des Vereinswettkampfes 

Teilnahmegebühr Gruppe keine 

Rangordnung Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang. Bei Punktgleich-

heit entscheiden die besseren Einzelresultate, dann die Tiefschüsse 

der ganzen Gruppe. Es wird eine separate Rangliste erstellt. 

Gabensatz  1. Rang Fr.  150.00 6. Rang Fr. 30.00 

2. Rang Fr. 100.00 7. Rang Fr. 20.00 

3. Rang Fr. 70.00 8. Rang Fr. 20.00 

4. Rang Fr. 50.00 9. Rang Fr. 10.00 

5. Rang Fr. 40.00 10. Rang Fr.  10.00 

Auszahlung  Der AGSV stellt für diesen Gruppenwettkampf Fr. 250.00 zur Verfü-

gung, sofern der Organisator auch mindestens den gleichen oder ei-

nen höheren Betrag spendet. Um den Beitrag der AGSV zu erhalten, 

müssen mindestens 15 Gruppen rangiert werden.  

Bei weniger als 15 rangierten Gruppen werden auf jeden Fall Fr. 

250.00 an 2/3 der vollständigen Gruppen ausbezahlt.  

 Die Auszahlung erfolgt nach dem Anlass an die gabenberechtigten 

Gruppen.  

Besondere Bestimmungen Jeder Teilnehmende kann nur in einer Gruppe / Kategorie teilneh-

men. Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberech-

tigt, sofern ihr Stammverein nicht am Wettkampf teilnimmt. 

 Die Gruppenstandblätter müssen vor dem Schiessen bei der Stand-

blattausgabe abgegeben werden.  Der Anmeldung ist ein Einzahlungs-

schein beizulegen oder die Bankverbindung (oder PC-Konto) auf dem 

Anmeldetalon zu vermerken. 

Sponsor AGSV 

 

am Druckpunkt für das sportliches Schiessen: die SG Villigen ! 

 
Grossbaustelle, 

 
neuer Vorplatz, 

 
neu eingedeckt, 

 
…unsere Sportstätte  



 

unsere Schützenstube unsere Schützenstube unsere Schützenstube unsere Schützenstube ––––    für Ihre Anlässefür Ihre Anlässefür Ihre Anlässefür Ihre Anlässe    

 Vermietung Käthi Schatzmann 

  Oelbergweg 25 

  5234 Villigen 

  056 284 27 05 

  k@rschatzmann.ch 

  www.sgv.rschatzmann.ch 

 

 

 


